
Begründung zum Bebauungsp].an

" Südost - ëinderuzig 2 "

in der Fassung von Juni 1988
ulla Mät'z 1 9 8 9

! Grund fiat' die Aufste].lung des Bebauungsplanes

Die iänderung 2 des rechtskräftigen Bebauungsplanes "Südost
änderung und Erweiterung 1" wurde vom Stadtrat am 30.06.1987
pesch l os sen
Der Bebauungsplan ist unter Beachtung det' Richtlinien des ge
nehnigten Flächennu.tzungsplanes entwickelt worden
Die Aufste[[ung des betreffenden P[anes [st erforder].ich, un
die Voraussetzung für die Errichtung eines Baunax'Rees zu
schaffen. Dieser ist nur in einem entsprechend ausgewiesenen
Sondergebi.et möglich. Derzeit ist jedoch in den vorgesehenen
Planbereich Gewerbegebiet zulässig

/

2 . Gel tendes Recht

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan - iqnderung 2 weist fUr
diesen Bereich gewerbliche Baufläche aus. Es erfolgt somit eine
Festlegung in den aufzustellenden Bebauungsplan mit der künf-
tigen linderung der vorbereitenden Bau].eitplanung- Die Bepflanzung
des Baugebietes wird in einem Griinordnungsplan. der sich als
integrierenden Bestandteil des Bebauuttgsplanes darstellt,
f e s t g eha ]. t en .

3. Räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet wird umgt'enzt wie folgt
Westgrenze der Straße Auf der wart, Nordgrenze der Otto-Fliesen
Straße, Westgrenze der Kirchheimer Straße und 5iidgrenze der
St raße Talweg
Es handelt sich somit um einen Teilbereich des genehmigten Be-
bauungsplanes Südost - linderung l
Das Plangëbiet umfaßt somit ca. Ë,50 ha an Fläche.

4 . P].aner asche fiesta l tung

Der vo!'gesehene Planungsbereich beinhaltet im wesentlicllen das,
was schon im Ursprungsplan ausgesagt wurde. Durch die vorge-
nommene Nutzungsänderung so].]. gleichzeitig erreicht werden, daß
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das Baugebiet vortei].haften in die Landschafts- und Stadtstruk-
tur eingefügt wird und somit an Lebensqualität gewinnt
Der Haupteinfahrtsbereich B 271 an der Deutschen bJeinstraße soll
dadurch aufgewer tet werden

5 . Verkehrserschl meßung

Der gesamte P].anbereich ist verkehrsmäßig erschlossen und Uber'
die B 271 a].s auch liber die Otto-Fliese11-Straße ultd nach Ausbau
über den I'alweg mit. dem überörtlichen als auch den innerört-
lichen Verkehrsnetz verbunden

6 Art und Haß der baulicher Nutzung

Das Gebiet wird ausgewiesen als Mi.schgebiet (I'l} $ 6 BauNVo,
als Gewerbegebiet (GE) $ 8 BauNVO, als Sondergebiet-Verbraucher
markt $ 1l BauNVO und als Sondergebiet-Baumarkt $ 1l BauNVO.
Das Maf3 der baulichen Nutzung ist abschnlttsweise verschieden
und wurde in einze]ne Bereiche elngetei].t, die lieweils auf dle
umgebende Bebauung als auch auf den besonderen Charakter des
jeweiligen P].anungsabschnittes Riickslcht nimmt

7 . Unze! t schutz

7 . 1 . Luf tbelastung

Eine mögliche Belastung der Luft ist für den geplante!} Bereich
aus der unmittelbaren tJmgebung nicht zu erwarten.
Es besteht noch ausreichend Abstand des Gewerbe- und Sönderge-
bietes zu den IJohnflächen. Äußerden soll durch entsprechende
Vegetationsflächen ein wesentlicher ökologischer Ausgleich ge-
schaffelt werden zu dem durch Verkehrswege, Bebauung etc. ver-
siegen ten . Boden
Der Tier-'und Pf]anzellwe].t wird dadurch noch ein minimaler
Lebensraum zuges tanden
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7 . 2 . Lärmbelastung { TA Lara)

Eine mögliche Lärmbbelastung diirf te in erster Linie auf den
vorhandenen Fahrzeugverkehr zurückzuführen sein

8 Ver- und Ent sorgungA

Die verkehrsmäßige Erschlief3ung, sowie die Ver- und Entsorgung
sind gesichert. Die. Versorgung mit Gas, blasser und Elektrizität
erfolgt durch die Stadtwerke üriinstadt. Die Entsorgung erfolgt
im Mischsystem tiber die städtische Kanalisation in die zentrale
K l ä r a 1l l ag e

/

9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen

Die erforderlichen Bauparzellen und Flächen für verkehrsmäßiqe
Erschließung sind. soweit nicht schon vorhanden, auf privat-
recht l ichem laege zu schaf f en

1 0 . Kos t en der arsch ]. meßung

Die Kosten air die erforderlichen Erschlief3ungsmaßnahmen sind
iiberschlägig nit rund 850.000,-- DM ermittelt
Von den arundstUckseigentümern, di.e von der Maßnahme einen
Erschließungsvorteil erzielen, werden Erschließungsbeiträge
nach den $$ 123 ff BauGB erhoben.

1 1 . Au fst el lungsbeschl uß

Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Südost - linderung 2"
am 30. Juni 1987 durch den Stadtrat der Stadt Grünstadt
schlossen l

wurde
be-

Griinstadt. im Juni !988/März 1989


